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Bekanntmachung
aber die Festsetzung von Preisen für Gemüse, Zwiebeln und

Sauerkraut. Vom 25. Januar 1916.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 11.

November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 752) wird über die
Regelung der Preise für Gemüse, Zwiebeln und Sauer¬
kraut folgendes bestimmt:

Artikel  I
Die Nummer 1 und II der Bekanntmachung -vorn 4.

Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 803) erhalten folgende
Fassung:

I. Beim Verkaufe durch den Erzeuger oder Hersteller
an den Handel, dürfen folgende Preise frei ab nächster
Verladestelle (Bahn oder Schiff) für 50 Kilogramm beste
Ware nicht überschritten werden:

Für Weißkohl (Weißkraut) 4.— Mk.
„ Rotkohl (Blaukohl) 6,50 „
„ Wirstngkohl (Savoyerkohl) 6,50 „
„ Grünkohl (Braun - oder Krauskohl) 6,— „
„ Kohlrüben(Steckrüben,Wrukenod.Datschen)

a) für weiße Kohlrüben 2,50 „
b) für gelbe Kohlrüben 3,50 „

„ Mohrrüben (rote u. gelbe Speisemöhren,
auch gelbe Rüben genannt)
ai lange Speisenmöhren
1. weißfleischige(sog. Pferdemshren ) 3,— „
2. rotfleischige Speisemöhren 5,— „

b) Karotte» (kurze, rotfleischige) 8,— „
„ Zwiebeln 10,— »
„ Sauerkraut (Sauerkohl ) 12, — „
Diese Preise schließen die bisher handelsübliche Ver¬

packung ein. Für Frostverpackung, die über das gewöhn¬
liche Maß hinausgeht, können die Selbstkosten berechnet
werden. Bei Versendung in Säcken ist für den Sack ein
Zuschlag von 40 Pfg . für je 50 Kilogramm zulässig. Bei
Sauerkraut verstehen sich die Preise ohne Faß ; die Fässer
dürfen nur zum Selbstkostenpreise berechnet und müssen,
wenn Rückgabe vereinbart wird, zu diesem Preise zurück-
genommcn werden.

II . Insoweit für Geinüse, Zwiebeln und Sauerkraut
gemäß § 3 der Verordnung des Bundesrats vom 11. No¬
vember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 752) Höchstpreise für die
Abgabe im Kleinhandel an den Verbraucher festgesetzt
werden, dürfen sie die folgenden Sätze für 0,5 Kilogramm
beste Ware nicht überschreiten:

Für Weißkohl (Weißkraut) 7 Pfg.
„ Rotkohl (Blaukobl) 11 „
„ Wirsingkohl (Savoperkohl) 11 „
„ Grünkohl (Braun - oder Krauskohl) 9 „

■Für Kohlrnben(Steckrüben,Wrukenob. Datschen
a) für weiße Kohlrüben 4 Pfg.
b) für gelbe Kohlrüben 6 „

„ Mohrrüben (rote u. gelbe Speisemöhren
auch gelbe Rüben genannt)
a) lange Speisemöhren
1. weißfleischige(sog. Pferdemöhren) 5 „
2. rotfleischige Speisemöhren 8 „

b) Karotten (kurze, rotfleischige) 11 „
„ Zwiebeln 20 „
„ Sauerkraut (Sauerkohl ) 16 „

Artikel  II
Diese Bestimmung tritt am 27. Januar 1916 in Kraft.

Berlin , den 25. Januar 1916.
Der Reichskanzler.

I . A. : Freiherr von Stein.

Nichtamtlicher Teil.
Der Weltkrieg.

Großes Hauptquartier , 2. Zebruar mittags,
(w . XL.  B . Amtlich .)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Die feindliche Artillerie entwickelt an einzelnen Ab¬

schnitten der Champagne und östlich von St . Die in
den Vogesen große Lebhaftigkeit. Die Stadt Lens wurde
abermals vom Gegner beschossen.

Ein französisches Großflugzeug stürzte, von unserem
Abwehrfeuer gefaßt, südlich von Chautlly ab. Die In¬
sassen sind verwundet gefangen genoinmen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Eine stärkere russische Abteilung wurde von deutschen

Streifkommandos ander Wiesielucha , südlich vonKucheka-
Wola zwischen Stochod und Stpr angegriffen u. aufgerieben.

Balkan -Kriegsschauplatz.
Unsere Flieger beobachteten in den Hasenanlagen von

Saloniki große Brände , die offenbar von unserem Lust¬
schiffangriff herrühren.

Oberste Heeresleitung.
New-Hork, 2. Febr. (W. T. B. Nichtamtlich.) Rach

einer Reutermeldung aus Newsport ist der vermißte eng¬
lische Dampfer „Appam " unter Führung einer deutschen
Prisenmannschaft und unter deutscher Kriegsflagge bei
Old-Point an der Küste von Virginia augekommen. Der
Dampfer ist auf der Höhe der Kanarischen Inseln von
einem deutschen Kriegsschiff aufgebracht worden. Die
„Appam " hatte bei ihrer Ankunft 425 Personen an Bord,
darunter 138 von etwa 5 vor der Aufbringung der „Appain"
versenkten britischen Schiffen.

Ter tote Vampyr.
M Roman von H Hill.
» f,I (Nachdruck verboten.)

™ D w junge Arzt wollte um elf Uhr seinen künftigen
Schwiegervater im Bureau aufsuchen ; auf diese Weise ge¬
wann Melneck eine Stunde Zeit , um die Post durchzusehen,
denn es wäre dem Personal sofort ausgefallen , wenn er
diese Arbeit heute unterlassen hätte . Er setzte sich also
an sein Pult und begann die Durchsicht der Briefe , die in
großer Menge darauf lagen . Es gelang ihm auch , feine
Aufmerksamkeit so weit darauf zu konzentrieren , daß er
schon nach einer kleinen halben Stunde seinen Bureau-

M Vorsteher hereinkommen lassen konnte , um ihm die In¬
struktionen für den Tag zu geben.

Es kostete Melneck große Selbstüberwindung , ganz
bei der Sache zu bleiben , seine Gedanken wollten beständig
abschweifen , aber er bezwang sich mit eiserner Willenskraft.
Doch er hatte mit seinem langjährigen Faktotum , Herrn
Mössinger , noch nicht die Hälfte von dem besprochen , was
vorlag , als etwas geschah , das ihm die ganze furchtbare
Szene von gestern abend wieder vor Augen rief und ihm
einen tiefen Schrecken verursachte . Einer der jüngeren
Schreiber erschien in der Tür und meldete:

„Bitte , Herr Melneck , Kriminalinspektor Gretschel
möchte Sie einen Augenblick sprechen ."

Der Handelsherr fuhr von seinem Stuhl halb auf,
setzte sich aber sofort wieder . Herr Mössinger , der pe¬
dantische Geschäftsmensch , sah seinen Chef einen Moment
erstaunt an , konnte aber auf dessen Gesicht nichts Aus¬
fallendes entdecken , Melneck war nur etwas blasser als
sonst , aber das war ihm heute früh schon aufgefallen.

„Gewiß, " kam jetzt die Antwort des Chefs , und feine
Stemme klang genau wie sonst , „ gewiß , Posner , führen
S,e den Herrn nur hier herein ! Es hat sich doch keiner
von Ihren Untergebenen etwas zuschulden kommen lassen,
Mvisinger ? " wandte er sich dann an diesen.

„Ganz bestimmt nicht , Herr Melneck, " war die Antwort.
„Nicht der leiseste Hauch von irgend etwas Unrechtem kann
mit Melneck & Co . in Berührung kommen , dafür bürge ich,"
sagte der alte Mann stolz . Und er durfte es wohl sagen,
denn er regierte in den Bureauräumen mit eiserner
Strenge , aber auch mit einer Gerechtigkeit und Güte , die
ihn bei dem ganzen Personal beliebt machten.

Die Persönlichkeit , die jetzt das Privatkontor betrat,
unterschied sich äußerlich in nichts von einem wohlhaben¬
den Geschäftsmann . Er trug einen gut sitzenden Früh¬
jahrsanzug , einen modernen Ueberzieher , Bügelfalten in
den Hasen , eine goldene Brille , sein heiteres Gesicht , das
allerdings etwas mehr als die durchschnittliche Intelligenz
zeigte , ließ in keiner Weise den polizeilichen Beruf merken.
Nur wenn man ihn genauer ansah , konnte man vielleicht
in der Tiefe seiner klaren , grauen Augen einen forschenden,
zwingenden Blick entdecken , der verriet , daß man es nicht
mit einem Kaufmann zu tun hatte.

„Ich bedauere , daß ich Sie stören muß , Herr Melneck,*
begann er höflich , „ich komme nur , um zu fragen , ob Sie
heute früh hier alles in Ordnung gefunden haben , oder
ob Ihnen vielleicht irgend etwas — Waren , Wertsachen
oder dergleichen — abhanden gekommen ist."

Melneck und Mössinger sahen ihn erstaunt an.
„Ja , die Sache ist nämlich die , meine Herren , einer

der Schutzleute Ihres Reviers traf nämlich heute nacht etwa
um zwei Uhr in der Iakobikirchstraße zwei Männer , die
einen schweren Karren schoben . Der Beamte ist noch nicht
lange bei uns und hielt die Leute nicht an , wie das ein
älterer Kollege sofort getan hätte . Er meldete den Vorfall
auch erst heute morgen auf dem Revier , als fein Dienst zu
Ende war . Die Beschreibung des einen paßt aber ziemlich
genau auf einen schweren Jungen , dem wir schon lange
auf der Spur sind , und deshalb fragen wir in den
großen Geschäften in der Nähe nach , ob etwa heute nacht
ein Einbruch oder ein Einbruchsversuch stattgefunden hat ."

Herr Melneck schüttelte den Kopf . „ Bei uns ist wohl

vorm Jahr . Am 3 . Februar v . I . griffen unsere
Truppen auf dem westlichen Kriegsschauplätze nordwestlich
St . Menehould an , stießen im Sturm über drei hinterein¬
ander liegenüe feindliche Grabenltnten durch und setzten
sich in der französischen Hauplstellung in einer Brette » o»
zwei Kilometern sest. Sämtliche Gegenangriffe der Fran¬
zosen , die auch nachts fortoeseht worden , wurden abge¬
schlagen . Wir nahmen 7 O fiziere , 601 Mann gefangen,
eroberten 9 Maschinengewehre , 9 Geschütze kleineren Kalt-
bers und viel Material . In Ostpreußen wurden schwache
russische Angriffe gegen Memel abgewiesen . Oestlich Boltmow
machte unter Angr ff Forischritte . In den Karpathen wurden
von deutschen und österreichischen Kräften einige hundert
Russen gefangen genommen.

Die rulfl ck,e Offensive an der Vukowlna - Greaie,
die vor fünf Wochen begann , hat nach verläßlichen Schätz¬
ungen dem Feinde bisher rund 100 000 Mann an Verlusten
gekostet . Diesem furchtbaren Passiv -Saldo steht nicht der
geringste Akiioposten gegenüber . 160 Kilometer lang ist die
Front in Ostgalizien vom Ostufer der Strypa nördlich des
Dnjestr und in der Bukowina längst der beflarabischen
Grenze bis östlich von Czernowitz . Neben den ersten Masse « »
ansammlungen von Truppen haben die Russen nach dem
völligen Versagen deS Durchbruches noch weitere fünf Korps
und eine verstärkte Brigade zum Sturm gegen dt« Sste»-
reichtschen Linien eingesetzt , ohne daß sie irgend einen Erfolg
erreichen konnten.

Nach der mehrtägigen Kamptpause an der Bukowina-
Grenze unternahm der Feind sehr heftige Vorstöße gegen
die Brückenschanze am Dnsestr bei Mihaly nordwestlich van
Uscießko . Erbitterte Gefechte werden dort seit einigen Tage«
geführt , wiederholt kam es zu oerzwetfeltem Ringen Mann
gegen Mann ; allein alle Anstrengungen der Russen , sich der
oielbegehrten Brückenschanze zu bemächtigen , mißlangen vokl-
ständtg . Inzwischen scheint dte russische Heeresleitung neuer¬
lich den Plan zu haben , die österreichische Front an ver¬
schiedenen Punkten abzutasten und vielleicht irgendwo eine
schwächere Stelle zu entdecken, welche die Möglichkeit eine«
Durchbruches bieten könnte.

Die Beschlagnahme von Deb - und Mrkwarev,
die mit dem 1. d. M . in Kraft getreten ist, kam der Ge-
schä iswelt nicht überra chend. Die wiederholten Verbote
der Saison - und Jnoeniur -Ausverkäufe sowie die Verbote
deS Zuschneidens von Konfekttonsbrtrieben mit maschinellen
Hilksmitteln hal en auf einschneidende Maßnahmen schon
oorcrercitet . Wenn die Beschlagnahme jetzt erfolgte , so ist
das . wie vorab festgestellt sei, keineswegs ans irgendwelchen
Mangel ln der Belleidung mkerer Strettkräfte zu Wasser
und zu Lande zurückzusühren , die Anordnung ist lediglich
eine Vorsichtsmaßnahme , durch dte der Kleidungsbedarf von
Heer und Marine für jede mögliche Kriegsdauer stchergestellt
werden soll . Bei der zugleich mit der Beschlagnahme er-
folgenden Bestandsauinohme werden sich unsere Txtiloorräte
zweifellos auch als überraschend groß Herausstellen , so daß
nirgends auch dann ein Mangel zu befürchten ist, wenn der
Krieg noch^Jahre lang dauern sollte.

nichts vorgefallen, " meinte er , „oder ist in den anderen
Räumen irgend etwas nicht in Ordnung , Mössinger ? "

„Nicht , daß ich wüßte, " versetzte der Bureauvorsteher.
„Auch hätten die Einbrecher dort wohl nur Drucksachen
und etwa die Federn und Bleistifte des Personals gefunden ."

„Haben Sie Ihren Geldschrank heute morgen schon
offen gehabt , Herr Melneck ? " fragte jetzt der Inspektor
mit einem Blick auf das schwerfällige Möbel in der Ecke.

Melneck erschrak bis ins Innerste , aber tapfer und
kühl brachte er die Lüge heraus . „ Gewiß . Uebrigens habe
ich nie große Reichtümer drin ; ich schicke größere Summen
stets gleich zur Bank . Aber was da ist, ist ganz in Ordnung .*

Gretschel , dem diese Versicherung vollkommen genügte,
ging schon mit ein paar höflichen Worten der Entschnl-
digung nach der Tür , da fing Mössinger an , leise zu
lachen , und deutete auf die Stelle neben dem Schreibtisch,
wo gestern noch der Teppich gelegen , auf dem das Drama
sich abgespielt hatte . „Nanu, " sagte er, „da fehlt ja der
Teppich . Sollten den etwa die Einbrecher mitgenommen
haben ? "

Melneck fühlte sich fast unfähig , die Unterhaltung noch
länger zu ertragen , aber es mußte sein , und so antwortete
er ganz ruhig , ja , er lachte sogar dabei . „Leider kann
ich dem Herrn Inspektor nicht das Vergnügen machen,
aus dem Fehlen des Teppichs einen Diebstahl zu kon¬
struieren . Die Sache erklärt sich sehr einfach aus der
Laune einer jungen Dame . Ich war gestern abend noch
ziemlich spät hier , und meine Tochter holte mich ab . Sie
erzählte mir von den Fortschritten in der Ausstattung eines
neuen Rauchzimmers , das wir draußen in Grunewald ein¬
richten , und rief plötzlich aus : „ Uebrigens , Papa , dein
Teppich hier paßt genau zu der Tapete ." Und dann
quälte sie so lange , bis ich ihr erlaubte , den Teppich in
der Droschke mit nach Hause zu nehmen . Sie wissen ja,
Mössinger , ich kann Rose nichts abschlagen . Notieren Sie
gleich , daß für hier ein neuer besorgt wird ."

i; fti ' rüi ' fiitiii ;11 «il . •



Bekanntmachung
Nr . W. M. 1300/12 . 15. K. R. A.,

betreffend

Belchlagimhme und Kcstkndserheimng
von KeKleidungs- und AusrnkLungsSücken für Heer,

Marine und Feldpost.
Vom 1. Februar 1916.

NachstehendeB ' kanntmachnna m?-d mit
dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß
Zuwiderhandlungen gegen die Enteign ', ngs- oder Be-
'chlaguahme-Anordnungen gemäß der Bekanntmachung
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni
1915 (RGBl . S . 357) in Verbindung mit den Erwei-
tsrungsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (RGBl
S. 645) und vom 25. November 1915 (RGBl . S . 778) *)
und Zuwiderhandlungen gegen die Meldepflicht oder

! Pflicht zur Lagerbuchführung gemäß der Bekannt-
! machung über Borratserhebungen vom 2. Februar 1915

(RGBl . S . 54) in B »Bindung mit den Erweiterungs¬
bekanntmachungen vom 3. September 1915 (RGBl . S,
549) und vom 21. Oktober 1915 (RGBl . S . 684) **),
bestraft werden.

§ 1.

FakraMretea.
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung

am 1. Februar 1916 in Kraft.

8 2.

. So« der Bekanntmachung detrcffeue
i wegetMtmoe.

Von dieser Bekanntmac' ang werden die nach-
§ tehend aufgeführten Gegenstu. de betroffen, gl^.chviel,
L .»us welchen Ro stoffen die dazu verwandten LVeb-

vare« hergestellt sind, ohne Rücksicht auf Farbe und
Herstellungsart

1. Uniformröcke (Waffenröcke , Attilas , Ulan-
kas, Koller ufw.) Litewken , Feldblu¬
sen , Mäntel , Hosen , Reithosen.
Feldmützen (keine Extr»— aen), Hat.
binden (mit Ausnahme von reinjeidenenj,
Stoff - Fausthandschuhe,  soweit fie für
Mannschaften des Heeres, der Marine und der
Feldpost in Betracht kommen können,

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder nnt
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern ncchk
nach allgemeinen Strafgeietzen höhere Suarcn vernnrkt
find, bestraft:

1. wer der Veepiklchtung. vre euielgue>e>>Gegen-
frande perauszugeven oder fie auf ' »ae>,
des Erwerbers zu üvervringen oder zu ver¬
senden. zuwiderhandeU:

2 wer unbefugt einen beichlagnahmten Gegen¬
stand bei,eite,chûr, befchädrgt oder zerltört.
verwendet, vertäust oder kauft oder ein
anderes VeräutzerungS- oder Erwerbsgeschält

er rhn abichliegt:
3. wer der Verpflichtung, dre beschlagnahmten

Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt:

4.  wer den nach8 5 erlaiienen Ausfuhrungs-
beitimmungen zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Austu »ft.  zu der
er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrrch-
tio ? oder unvoll st ändtge Angaben  macht, wird
mir Gefängnis bis zu sechs Mo naten  oder mrt
G dstrafe bis zu zehntausend Mark  bestraft,a, können Vorräte,  die verschwiegen sind, im Urteil
für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.
Wer fahrlässig die Auskunft,  zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten
Frist erteilt oder unrichti ge oder unvollständige
Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu
dreitausend Mark oder im Unvermögeusfalle mit
Gefängnis bis zu  sechs Monaten  beirruft. Eben¬
so wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lager¬
bücher einzurichten oder zu fuhren unterläßt.
m 863

2. Kriegsgesangenen - Anzüge,  schwarz
oder annähernd schwarz, gelb gepaspelt,

3. Drillichjacken , Drillichröcke , Dril¬
lich h o se n , »

4.  Männer Hemden (jedoch keine Oberhem¬
den und Nachthemden) und M8nnerunter-
Hosen  mit Ausnahme aller aus gebleichten
Leinen- und gebleichten Baumwollstoffen oder
Seide hsrgestellten Hemde,, und Unterhosen.

Männerhemden und Unterhosen aus Wirk-
und Strickstoffen sind durch die Bekanntmachung
Nr. W. M. 1000 11. 15. KRA . beschlagnahmt.

5. Helmbezüge (auch für Tschakos, Pelz¬
mützen. T 'chaxkas usw.), Tornister , Mi¬
litär - Rucksäcke , Brotbeutel . Zelt¬
zubehörbeutel,

Packtaschen , Schanzzeug - und
Drahtscheren <zutterale,  ganz "der
teilweise aus Wsbstoffen gefertigt,

Feldflasche „ Überzüge  aller Art,
6. Munitions - und Wassertragesäcke,

R e i t e r f u t t e r sä cke , Tränkeimer,
Protzschlitzsäcke . Zeltsäcke,

7. Zeltbahnen , Zelt «/ aller Art,  soweit
sie für militärische Zwecke geeignet sind,

Fuhrparkpläne aus Segeltuch
(Hanf oder Baumwolle) in folgenden Ab¬
messungen:

211 : 226, 224 : 231, 231 : 284, 240 : 40V,
248 : 282, 270 : 360, 300 : 500, 310 : 311.
400 : 500 cm,

8. Sani »jade.

§ 3.

Beschlagnahme.
Die von der Belanntmachung betrossenen Gegen¬

stände werden, ohne Rücksicht aus Qualität,  be¬
schlagnahmt.

Soweit ihre Ansertigung nach den bestehenden Be¬
stimmungen zulässig ist, verfallen die in der Herstellung
befindli ' en oder künf̂ herzustellenden Gegenstände
gleichfalls der Beschlag,., ime» sobald ihre Herstellung
beendet ist und die Mindr tmengen überschritten sind.

Beschlagnahmt sind ferner die von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände (8 2), welche von
einer Abnahmestelle des Heeres, der Marine oder der
Feldpost endgültig zurückgewiesen sind oder künftig end¬
gültig znrückgewieseu werken. Sie dürfen auch nicht
andr . en Stellen des Heeres, der Marine oder der
Feldpost geliefert werden.

8 4

Mrk'Ag der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vor¬

nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenständen verboten ist und rechtsgeschästliche Ver¬
fügungen über sie nichtig find. De« rechtsgeschästliche»
Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangsvollstreckungoder Arrestvollziehung er.
folge«.

Unzulässig ist auch jeder Wechsel im Gewahrsam
der beschlagnahmten Gegenstand«.

jmifc fmd alle aik>>'sfnder««ge-
und Berfü -U'^ en zulässig, die mit ausdrücklicher Z"
stimmuna des Webstoffmeldeamts der Kriegs-Rohstoff
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministe¬
riums , Berlin SW 48, Berl . Hedemannstr. 11, erfolgen
Auch Veräußerungen an Stellen des Heeres, der Ma¬
rine oder der Feldpost dürfen nur mit Zustimmung des
Webstoffmeldeamts erfolgen.

8 5.

Ausnahmen»an der Beschlagnahme
Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekannt

machung:
1. Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch be-

sindliche Gegenstände.
2. Alle Gegenstände, welche sich am 1. Februar

1916 im igentum von staatlichen oder kom¬
munalen Behörden und Anstalten sowie von
Vereinigungen für Liebesgabenbeschaffung, so
weit letztere ihre Vorräte unentgeltlich dem
Heere oder der Marine zusühren, ferner von
Vereinsiazaretten und privaten Kranken¬
häusern befinden.

' Dagegen ist der Erwerb be¬
schlagnahmter Gegenstände « ach
dem 1. Februar 1916 auch seitens
der Vorgenannten unzulässig.

3. Alle Gegenstände, für welche Lieferungsverträge
mit einer Stelle des Heeres, der Marine oder
der Feldpost bis zum 1. Februar 1916 ein¬
schließlich abgeschlossen worden find, voraus¬
gesetzt, daß auch alle auf die Lieferungen bezüg¬
lichen Zwischen- uud Untervertäge bereits bi
zum 1. Februar »116 abgeschlossen worden find.

Dagegen fallen nicht unter diese Ausnahme
Gegenstände, über welche Verträge mit Eisen¬
bahn- und anderen Zivilbehörde«, auslän¬
dischen Militärbehörden , Kantinen , Prir «»-
krankenhäusern (selbst mit militärischer Bele¬
gung), Vereinslazaretten , a,.seren gemein¬
nützigen Vereinen oder Anstalten und derglei¬
chen mehr bestehen.

4. Männerhemden und Männerunterhosen , welche
nach dem 8. Dezember 1915 aus dem Reichsaus¬
land (nicht Zollausland oder besetzten Gebie¬
ten) eingeführt worden find oder «och einge-
sührt werden.

5. Gegenstände, für die bis zum 8. Dezember 1215
eine Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers er-
teilt worden ist.

8 8.
Freigabe für den Kleinoerkanl.
Die Vorräte einer  Person find bis zur Höhe der

folgenden Mindestmengen für den Kleinver»
kauf  freigegeben:
a) ohne Rücksicht auf die Qualität

je 50 Waffenröcke, Litewken, Feld
blusen, Mäntel,

je 20 Attilas , Ulankas , Koller
usw.,

20 Reithose»,
100 lange Hose» (einschließlich

Stiefelhose »),

Die Ver¬
schieden¬
heit der
Größe

uud Farbe
bleibt
außer

Betracht.



Die
Ver¬
schie¬

denheit
der

Größe
und

Farbe
bleibt
außer
Be¬

tracht

je 20 Feldmützen, Drillichjacken.
Drillichröcke.

40 Drillichhoseu,
50 Halsbinden,
je 10 Tornister , Zeltzubehörbeutel,

Munition stragesäcke , Wasser¬
tragesäcke , Schanzzeug - oder
Drahtscherenfutterale , Feld¬
flaschenüberzüge,

30 Militär -Rucksäcke,
je 50 Helmbezüge , Brotbeutel,

Zeltbahnen , Reiterfuttersäcke,
Tränkeimer , Packtaschen,

500 Sandsäcke,
b) von jeder Qualität

je 100 Männerhemden oder
Männerunterhosen . J

Die unter a und d) aufgeführten Mengen sind
nur dann freigegeben, wenn

1. die freigegebenen Vorräte unmittelbar an den
Verbraucher veräußert werden,

L der Verkaufspreis den zuletzt vor dem In¬
krafttreten dieser Bekanntmachung erzielten
Preis nicht übersteigt.

Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhält oder
höhere Preise als bisher sich bezahlen läßt , hat sofort
die Enteignung der Ware gewärtigen. Wer also
oc» dic' r Freigabe für den Kleinverkauf keinen Ge¬
brauch machen will cder kann, hat seine sämtlichen Vor¬
räte als beschlagnahmtanzumelden.

LerWAhrmg der beschlagnahmten

Die Besitzer der beschlagnahmtenGegenstände sind
verpflichtet, diese bis auf weiteres zu verwahren und
pfleglich zu behandeln.

Die beschlagnahmten Gege- 'tände sind getrennt von
den beschlagnahmefreienVorräte aufzubewahre,, und
als solche kenntlich zu machen. Die Trennung und
Kenntlichmachung muß bis zum 15. Februar 1916 er¬
folgt sein.

EigentitmMertrngtmg und
Aebernnhmemetr.

Das Webstoffmcldeamt ist ermächtigt, das Eigen¬
tum an den beschlagnahmten Gegenständen gemäß 8*1
icr Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf auf die von ihm bezeichnsten Personen zu
übertragen. -

Durch eine beim Königlich Preußischen Kriegs-
inisterium gebildete Bewertungsstelle für Webstofsc

wird zunächst grunds .tzlich eine gütliche Einigung über
den Uebernahmepreis mit dem Eigentümer der be¬
schlagnahmten Gegenstände angestrebt werden. Soweit
eine gütliche Einigung nicht zustande kommt, erfolgt die
Preisfestsetzung durch das Reichs-Schiedsgericht gemäß
88 2 und 3 der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf.

8 3.

Meldepftichtige Eegenftände.
Meldepflichtig sind die am Stichtage vorhandenen

Äesamtvorräte der beschlagnahmten Gegenstände, sofern

iie größer sind als die int § 6 angegebenen Mindest-
oo ernte.

Werden die Mindeftvorrate eines Eigentümers
nachträglich überschritten» so sind die Gesamtvorrate «n-
verzüglich auf den vorgeschriebenen Meldekarten anzu¬
melden. Alle von Stellen des Heeres, der Marine oder
der Feldpost bereits früher oder in Zukunft zurückge¬
wiesenen Gegenstände find nach erfolgter endgültiger
Zurückweisungunverzüglich unter Angabe der Gründe
der Zurückweisung von dem anzumelden»der die Gegen¬
stände zurückerhalten hat.

Alle Zugänge zu den beschlagnahmten Lagerbeftän-
den sind ebenfalls meldepflichtig.

8 10.

Meldepftichtige Motten-
Zur Meldung verpflichtet sind alle natü . lichen und

juristischen Personen, ferner alle w .tschaftlichen Be¬
triebe» sowie öffentlich rechtliche Körperschaften und
Verbände, die Eigentum oder Gewahrsam an melde-
pflichtigen Gegenständen l8 3) haben, oder bei denen
bzw. für die sich solche unter Zollaufsicht befinden.

Vorräte , die sich am Stichtage (8 11) nicht im
Gewahrsam des Eigentümers befinden, find sowohl von
dem Eigentümer als auch von demjenigen zu melden,
der sie an diesem Tage in Gewahrsam hat. (Lager¬
halter usw.)

Alle die» welche meldepflichtige Gegenstände in
Gewahrsam haben, ohne Eigentümer zu sein, brauchen
nur die von ihnen verwahrten Mengen sowie die Eigen¬
tümer anzugeben» aber nicht die übrigen Spalten der
Meldekarte auszufüllen.

Die nach dem Stichtage eintreffenden, vor dem
Stichtage aber schon abgesandten Vorräte sind nur von
pem Empfänger zu melden.

Neben demjenigen, der die Ware in Gewahrsam
hat, ist auch derjenige zur Meldung verpflichtet, der sie
einem Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines
Dritten übergeben hat.

8 11.

Stichtag ittto Meldefrist.

t e n. Alle Mängel, die ei» Warenposten etwa hat» stad
genaueftens zu beschreiben. Ungenaue oder unvoll¬
ständige Angaben» insbesondere über Menge, Grüße
oder Maße» Gewicht usw. würden erhebliche Verzöge¬
rungen bei der Abnahme und auch sonstige Nachteile
bzw. Strafverfolgung für den Eigentümer der Gegen¬
stände nach sich ziehen.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf die
Meldekarte nicht enthalten , auch dürfe« bei Einsendung
der Meldekarten sonstige schriftliche Erklärungen , außer
den Ausstellungen über die Meldekarten»nicht beigefvgt
werden.

Auf einer  Meldekarte darf immer nur ein melde-
plfichtiger Warenposten gemeldet werde«.

Die Meldekarten find fortlaufend nummeriert und
ordnungsgemäß frankiert an das Webstoffmeldeamt
der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kgl . Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin SW 48, Verl . Hedemann¬
straße 11, einzusenden. Die Vordrucke für die Auf¬
stellungen über die Meldekarte » sind ordnungsgemäß
ausgefüllt diesen beizufügen.

Auf die Vorderseite der zur Einsendung von Melde¬
karten benutzten Briefumschläge ist ein Vermerk zu
etzen: „Enthält Meldekarten für Bekleidungs- und

Ausrüstungsstücke."
8 13.

Mnftrr.
Muster sind ohne weiteres nur bei Sandsiickeu dem

Webstoffmeldeamt einzusenden. Diese Muster sind ge
trennt von den Meldekarten zu verpacken; der Umschla.
muß den Vermerk „Enthält Sandsackmuster" sowie
Namen und Adresse des Absenders tragen.

Bei den übrigen Gegenständen sind für den Durch¬
schnitt der einzelnen Warenposten genau maßgebende
Muster nur aus Aufforderung  des Webstoff
Meldeamts an die von ihm bezeichnete» Persone
kostenfrei zu übersenden.

Die Muster werden entweder zurückgesandt oder
zum Uebernahmepreis vergütet.

8 14.

Maßgebend für die Meldepflicht ist bei der ersten
Meldung der am Beginn des 1. Februar 1916 (Stich¬
tag) tatsächlich vorhandene Bestand, bei den Zufatzmel-
Engen die in der Zeit bis zum 1. jedes folgenden Mo¬
nats (erstmalig bis zum 1. April 1916) zum Bestand
-inzugetrelenen Mengen.

Die e"ste Meldung ist bis r„m 15. Februar 1916,
die Z«,satzmeldungen sind bis zum 8. j des folgenden
Monats (erstmalig bis zum 8. April 1916) an das Web-
ltoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums einzusenden.

8 12.

Meldekarten.
Die Meldungen dürfen nur auf den amtlichen

Meldekarten für Bekleidungs- und Ausrü tungsstiicke er¬
stattet werden. Diese Meldekarten sind durch P o st -
karte  beim Webstoffmeldeamt anzufordern.

Die Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift,
genauer Adresse und Firmenstempel zu versehen.

Sämtliche in den Meldekarten ge¬
stellten Fragen sindgenau zu beantwor-

Lagermich und Ansknnitrerteiinng.
Jeder Metdepfiichtige (8 10) hat ein Lagerbu-i

zu führen, aus dem jede Aenderung in de« Vorrat
mengen und ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

Soweit der Meldepslichtige bereits ein derartige
Buch führt, braucht ein besonderes Lagerbuch nicht ein
gerichtet zu werden. In dem Lagerbuch ist indes mit
roter Tinte deutlich bei den beschlagnahmtenPosten zu
vermerken, daß sie beschlagnahmtfind.

Beauftragten der Polizei - oder Militärbehörden ist
jederzeit die Prüfung des Lage ches sowie die Besich¬
tigung der Räume zu gestatten, in denen meldepflichtigc
Gegenstände zu vermuten find.

8 iS.

Anträgen uns Anträge.
Alle Anfragen und Anträge , die die vorliegende

Bekanntmachung oder die dazu ergehenden Ausfüh¬
rungsbestimmungen betre, .. a» find au das Webstof,-
meldea c der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kör iglich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48, Verl.
Hedemannstr. 11, zu richten.

Die Anfragen und Anträge müssen auf dem Brief¬
umschlag sowie am Kopfe des Briefes einen kurzen
Vermerk tragen : „Betrifft Bekleidungs- und Aus¬
rüstungsstücke."

Berlin , den 15. Januar 1916.

Kgl. Brenftilches Kriegsminifterinm
gez. Wild von Hohenborn.

Dresden , den 15. Januar 1916.

Kgl. Sächsischer Kriegrministerium

München , den 15. Januar 1916.

Kgl. Bayrischer Kriegrministerinm
gez. Freiherr vo» Kretz.

Stuttgart , den 15. Januar 1916.

f.il  Wiirttemd. Kriegsminifterinm
gez. von Marchtaler.gez. von Wilsdorf

Vorstehende Bekanntmachung der 4 dentfchen Kriegsmintsterie» wird hiermit zvr allgemeinen Kenntnis gebracht.
Frankfurt (Main), den 1. Februar 1916.

Stellv. Generalkommando 18. A. K.
t *

I. 643.
Wird veröffentlicht.

Weilburg, den 31. Januar 1916.

Der Königliche Landrat.
I . V. : Münfcher , Krejssekretär.



ßokal-Uachrichle«.
9B ei Iburg , den 3. Februar 1916.

x Gleichzcilig mit der neuen Bekanntmachung betres.
send Beschlagnahme und Bestandserhebung von Web- und
Wirkwaren (W . M. 1000/11. 15. K. R . 91.) tritt mit dem
1. Februar 1916 eine Bekanntmachung betreffend Beschlag,
nähme und Bestandserhebung von Bekleidungs- und Ausrü¬
stungsstücken für Heer, Marine und Feldpost (W . M. 1300/12
15. K. R . A.) in Kraft. Die Bekanntmachung ist im amt-
lichen Teil der heutigen Nummer enthallen, worauf wir
hierniit Hinweisen.

Postalisches. Mit der Stadt Colmar (Elsaß ) ist
künftig im inneren deutschen Postverkehr der Wertbrief¬
verkehr gestattet. Die Wertbriefe nach Colmar dürfen nur
bei Postämtern (nicht auch bei Postagenturen , Posthilf¬
stellen oder durch die Landbriefträger ) aufgeliefert werden.
Sie sind bei den Postämtern offen vorznlegen und dort
nach Prüfung des Inhalts durch de» Beamten in dessen
Gegenwart von dem Auflieferer zu verschließen.

*/ Die Kirchensteuerpflichtder Heeresangehörigen. Das
„Kirchliche Amtsblatt " des Konsistoriums in Wiesbaden
bespricht in seiner neuesten Ausgabe eine von uns schon
mitgeteilte Erkenntnis des Oberverwaltungsgerichts .- durch
das die bisher zweifelhafte Kirchensteuerfrage der Heeres¬
angehörigen entschieden worden ist. Der Gerichtshof gehl
von den grundlegenden Paragraphen 278 usw. des ALR.
aus , wonach die zum Militärsland gehörenden Personen
von der Parochie ihres Wohnorts freigelaffen und ausschließ¬
lich den Militärgemeinden zugeiviesen find. Zu diesem
Militärstand gehören heute auch die Mililärpersonen des
Friedensstandes und die Zivilbeamten der Müilärverwal-
tung , sowie die Klassen von Personen, die in einem be¬
rufsmäßigen militärischen Dienstverhältnis stehen, wie z. B.
die zur Disposition gestellten Offiziere und Sanitätsoffiziere,
die Mitglieder der Landgendarmerie usw. Nicht zum Mi-
lilärstand gehören die aus dem Beurlaubtenstand zum Dienst
einberufenen Offiziere, Aerzte, Militärbeamie und Mann-
schosten, da sie auch während der Einziehung zum mili¬
tärischen Dienst in ihrem bürgerlichen Beruf bleiben. Sie
bleiben trotz ihrer Zugehörigkeit zur Mililärgemeinde zu¬
gleich Mitglieder ihrer Wohnkirchengemeinde und somit
in ihr kirchensteuerpflichtig, sofern sie dort ihren bürger¬
lichen Wohnsitz und ihren Bekenntnisstand behalten.

Vroviuzirüe und vermischte Nachrichten
Limburg, 1. Febr . Heute erschienen am „Stock in Eisen"

200 Verwundete aus hiesigen Lazaretten, um zwei goldene
Stistungsnägel im Betrage von 100 Mark einzuschlogen.
Der Betrag war von den verwundeten Kriegern gesam¬
melt worden.

Di» . 2. ftebr. ISckwcfelerrmutungen.l Der Gewerk

schüft Neue Hoffnung zu Hamborn ist für die Bergwerke
Fortuna 1 bei Katzenelnbogen und Hinterwald bei Hahn¬
stätten das Bergwerkseigentum in den Gemeinden Hahn-
stätten, Allendocf, Katzenelnbogen und Mudershausen be-
leqenen Felde, das einen Flächeninhalt von 2 199 994 Ge-
viertmetern hat, zur Gewinnung der im Felde vorkommenden
Schwefelerze verliehen worden.

Herborn (Dillkreis). 31. Jan . Heute nachmittag er¬
eignete sich hier ein Unglücksfall mit tödlichem Ausgang.
Ein auswärtiger Fuhrmann hatte für eine hiesige Schul-
bankfabrik Holz gebracht. Beim Abladen des Stammes
verunglückte er so schwer, daß der Tod sofort eintrat.

Diüenburg, 1. Febr . Im hohen Alter von 98 Jahren
verstarb hier die älteste Einwohnerin der Stadt , die Schnei¬
derswitwe Schönhals.

Würgendors. 1. Febr . Auf der Dynamitfabrik kam ein
22 jähriger Elektrotechniker der Starkstromleitung zu nahe
und wurde auf der Stelle getötet.

Eberstadt (Kreis Gießen). 30. Jan . Als hier dieser
Tage die abermalige Aufnahme der Getreidebestände er¬
folgt man rühmte sich ein Landwirt , daß er dem Kontroll-
beamten doch ein Schnippchen geschlagen habe. Der Be-
amte erfuhr durch Zwischenträger davon, besuchte den Land¬
wirt noch einmal und fragte ihn zum zweiten Male unter
Hinweis auf die Folgen nach Vorräten . Das letzte Körn-
chen sei jetzt angegeben, so beteuerte der gute Mann . Dar¬
aufhin fand eine sehr gründliche Haussuchung statt, die
das Ergebnis hatte, daß man unter Wäsche und Kleider
noch 12 Zentner Getreide fand.

Oberlahnstein, 1. Februar . sRauchverbot.s Nun hat
auch unser Kreis ein amtliches Rauchverbot für Jugendliche.
Diese Polizeiverordnung hat bei sehr vielen erwachsenen
Leuten und besonders bei denen, die mit der Jugenderzie¬
hung und Pflege betätigten Personen , berechtigte Freude
erregt. Aergernis erregend sah man Jungens von 14 bis
15 Jahren zur Kirche und Schule gehend die Zigarette
bis an die EingangStüre im Munde . t2Benn die Jugend
nur endlich einmal einsehen würde, wie ungesund das über¬
mäßige Zigarettenrauchen für junge Leute ist.

Bingen. 31. Jan . Der im Binger Loch- Fahrwasser
festgefahrene und gesunkene große eiserne Schleppkahn
„Gottvertrauen " bildet ein gewaltiges Hindernis für den
Schiffahrtsverlehr . Bei Benutzung des neuen Fahrwassers
bedürfen die Schleppzüge, weil darin eine Strömung von
ganz ungeheurer Wucht und Stärke herrscht, eines Vor¬
spanns von 2 bis 3 Dampfern und kommen doch nur zoll¬
weise vorwärts.

Koblenz. 1. Febr . Zwischen den Stationen Brachbach
und Niederscheldenan der Sieg wurde der Streckenwärter
Meißner von einem Zuge überfahren und getötet.

Konstantinopel, 31. Jan . (W. T . B. Nichtamtlich.) Die
Regierung hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der den
Kriegsminister ermächtigt, die Achtzehnjährigen zum aktiven
Dienst heranruriehen.

Keilte Nachrichten.
Goremykins Rücktritt.

Petersburg, 2. Febr . (W. T . B. Nichtamtlich.) ^
Petersburger Telegraphenagentur meldet : Ministerprl
dent Goremykin ist auf sein Ersuchen hin in Anbetra^
seines geschwächten Gesundheitszustandes von seinen Hz
liegenheiten als Ministerpräsident enthoben und zum Wiq
lichen Geheimen Rat erster Klasse ernannt worden. D,
Mitglied des Reichsrates , Stürmer,  ist zum Minist,
Präsidenten ernannt worden.

Der türkische Thronfolger f.
Konstantinopel, 2. Jan . (W. T . B. Nichtamtlich.)

Thronfolger Pussuf-Jzzeddin nahm sich wegen einer Kra,
heit, an der er seit längerer Zeit litt , das Leben, j
schnitt sich gestern früh 7 Uhr in seinem Palast die Adq
des linken Armes auf. Der Thronfolger wird morg,
im Grabe des Sultans Mahmud in Stambul bestat
werden.

Bern, 2. Febr . (W. T . B. Nichtamtlich.) Der „Cor
nere della Sera " meldet aus Athen:  Ein griechisch,
Genie - Regiment hat den Befehl erhalten, die Struni,
brücke bei Demirhissar wieder herzustellen.

Zcppelin»Pa « ik in Saloniki.
(zens. Bln .) Ucber die Folgen des Zeppelinangrist,

auf Saloniki wird dem „B. T ." aus Lugano berichtet
Zahlreiche Häuser in Saloniki sind eingestürzt, darunt,
größere Magazine . 10 Soldaten und 20 Einwohner ssi
getötet, 50 verwundet. Der Zeppelin entfernte sich unl,
dem Feuer der Flotte . Die Bürgerschaft ist von äußerst,
Panik ergriffen.

Eisenbahnunglück bei St . Denis.
Paris , 3. Febr . (W. T . B.) Der Schnellzug Calai

Paris ist bei St . Denis entgleist. Die Zahl der Veru,
glückten beträgt 10 Tote und 15 Verletzte, vier Eisenbah,
wagen sind verbrannt . Die Bahnhofsanlagen von tz
Denis waren durch die Zeppelinbomben beschädigt u,
soll der Unfall hierauf zurückzuführen sein.
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Verlustliste.
(Oberlahn -Kreis) .

ii.

Metfentlicher Wetterdienst.
Wettervoraussage für Freitag , den 4. Februar 1918.

Meist wolkig und trübe, strichweise leichte Niel,
schlüge, milder.

l
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Danksagung.
Für die ausserordentlich vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim Tode unseres lieben , unvergesslichen

Herrn Hofrat

Hermann Herz
sagen tiefgefühlten Dank.

Weilbnrg , den 3 . Februar 1916.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Lolzversteigerung.
Samstag , den 5. Februar , vormittags io Uhr.

komme» im hiesigen Gemeindewald, Distrikt 7 „Höhburg"
220 tut Buchen Scheit und Knüppel u.

5300 dergl Wellen
zur Versteigerung.

Merenberg, den1. Februar 1916.
Kurz, Beigeoedneter.

Wer Brotgetreide verfüttert , versün«
kigt sich am Baterlande und macht sich
strafbar.

Tienstmädcheu
aufs .Land gesucht.

Wo sagt die Expedit»«».

Das Einrahmett

Bilder!

Deutscher Lognak
aus reinen Nnturwcinen

Ksbach .E » r

.Uralt'

in Flaschen und Fctdpostpackungen
empfiehlt Georg Hauch.

Holzversteigerung.
Montag , den 7- Februar d. Je ., vormittags

10 Uhr anfangend, kommen im hiesigen Gemeindewald
Distrikt 24 „Struth " zur Versteigerung:

10 Eichenstangen Ir Klasse,
71 Rmtr . Eichen-Rollscheit u. Knüppel,

212 Buchen-Scheit u. Knüppel,
6 „ And. Laubholzknüppel,
8 „ Nadelholzknüppel,

1855 Buchen- u. 220 Eichen-Wellen.
Löhnberg, den2. Februar 1916.

Der Bürgermeister.

Für meine Kolonial-, Ma¬
terial - und Farbwarenhand-
lung suche ich zu Ostern einen
gutgeschulten

wird schnell und pr< ^
besorgt.

« . Thilo Na<l

jungen Mann
Derier-

PöpikrgMnsl6.

unter günstigen Bedingungen ! Stück 30 Pfg.
in die Lehre. , Äf- £l7.

Emil Fischbach , empfiehlt ^ ^ §18.
Gieheu.. _. - 1ZoldatenheiMilchmädchen| ....

gesucht.
Zu erfragen i. d. Expeb.

geöffnet von 2—8 ' z
nachmittags.
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